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Stuttgart, 14.11.2019 

Haushalt 2020/2021 

Unterlage für die 1. Lesung des Verwaltungsausschusses 

zur nichtöffentlichen Behandlung am 22.11.2019 

Stammheim: Brandschaden Turn- und Versammlungshalle TV Stammheim 1895 

Beantwortung / Stellungnahme 

 
Zum Brandschaden beim TV Stammheim 1895 vom 14.08.2019 wurde in den Sitzungen 
des Bezirksbeirats Stammheim am 17.09.2019 und am 08.10.2019 sowie in der Sitzung 
des Sportausschusses am 15.10.2019 berichtet. 
 
Um den Sportbetrieb zumindest in der weitestgehend unversehrt gebliebenen neuen ver-
einseigenen Turnhalle wiederaufnehmen zu können, benötigte der Verein eine provisori-
sche Energieversorgung sowie weitere Sofortmaßnahmen (Luftreinigung aufgrund von 
Schimmelsporen, etc.). Zusätzlich muss der Verein neue Sportgeräte in den Ausweich-
quartieren zur Verfügung stellen, da die alten Sportgeräte beim Brand größtenteils zer-
stört wurden. Neben den materiellen Verlusten fehlen dem Verein auch die Einnahmen 
aus verschiedenen Kursen sowie die Pachteinnahmen aus der zurzeit nicht nutzbaren 
Gaststätte. 
 
Im Hinblick auf die Wiederaufnahme und Aufrechterhaltung des Sportbetriebs musste 
der TV Stammheim 1895 bislang einen Betrag in Höhe von 70.000 EUR als außerplan-
mäßige Belastung aufbringen, der nicht von der Versicherung erstattet wird. Im Rahmen 
der Sportförderrichtlinien kann der Verein für die provisorische Wiederherstellung der 
Energieversorgung der verbliebenen zweiten Turnhalle über Betriebskostenzuschüsse ca. 
30.000 EUR erhalten. Die verbleibenden ca. 40.000 EUR wären nach heutigem Stand 
durch den Verein zu finanzieren. Sollte die Stadt ein Interesse daran haben, den Verein 
bezüglich seiner außerplanmäßigen Belastungen in voller Höhe zu unterstützen, wäre die 
Gewährung eines Sonderzuschusses außerhalb der Sportförderrichtlinien erforderlich.  
 
Wie vom 1. Vorsitzenden des TV Stammheim e.V. am 15. Oktober im Sportausschuss 
berichtet, ist der Verein hinsichtlich des Wiederaufbaus bzw. eines Neubaus an selber 
Stelle derzeit gemeinsam mit den städtischen Ämtern im Austausch, um geeignete Lö-
sungsvarianten zu prüfen. Um den Wiederaufbau auf ein zukunftsfähiges Gesamtkonzept 
abstimmen zu können sind Voruntersuchungen und Vorplanungen notwendig. Hierfür fal-
len laut Aussage des Vereins Planungsmittel in Höhe von 80.000 EUR an, die nicht über 
Versicherungsleistungen abgedeckt sind. Von der Erstellung des Gesamtkonzepts hängt 
es auch ab, dass die Einrichtungen schnell wieder für den Verein und die anderen Nut-
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zungen zur Verfügung stehen. Der TV Stammheim e.V. übernimmt dort wichtige Aufga-
ben für den ganzen Stadtbezirk. Neben den Regelsportangeboten für Vereinsmitglieder 
können dort auch Sport- und Gesundheitskurse, die Waldheimfreizeit der Kirchenge-
meinde sowie kulturelle Veranstaltungen durchgeführt werden. Bei einem überwiegenden 
Interesse der LHS an der Gesamtkonzepterstellung wäre eine Förderung des Vereins be-
züglich der Planungsleistungen nur außerhalb der Sportförderrichtlinien in Form eines 
Sonderzuschusses möglich.  
 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

1111/2019 Freie Wähler, 1204/2019 SPD  

Erledigte Anfragen/Anträge: 
--- 

 
Dr. Martin Schairer 
Bürgermeister 

Anlagen 

--- 
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